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3Einladung

 Sehr geehrte 
 Damen und Herren
 AktionÄre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung 

der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft 

am Donnerstag, dem 16. Juni 2011, um 10:00 Uhr (Einlass 

ab 9:00 Uhr) im CCH – Congress Center Hamburg, Saal 1, 

Am Dammtor/Marseiller Straße 2 in 20355 Hamburg.
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1)	V orlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hamburger Hafen 
und Logistik Aktiengesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebillig-
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, der Lageberichte 
der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des 
Konzerns für das Geschäftsjahr 2010, des Berichts des Aufsichts-
rats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Anga-
ben gemäß § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

	 Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da der Auf-
sichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-
zernabschluss gemäß § 172 AktG gebilligt und den Jahresabschluss damit 
festgestellt hat. Jahresabschluss und Konzernlagebericht, der Bericht des 
Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht des Vorstands zu den übernah-
merechtlichen Angaben sind der Hauptversammlung zugänglich zu ma-
chen, ohne dass es nach dem Gesetz einer Beschlussfassung bedarf.

2)	B eschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
	 „Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von insgesamt 

165.703.545,72 € (von dem ein Teilbetrag in Höhe von 153.462.247,74 € 
auf die A-Sparte und ein Teilbetrag in Höhe von 12.241.297,98 € auf die 
S-Sparte entfällt) ist wie folgt zu verwenden:

a)	A usschüttung einer Dividende von 0,55 € je dividendenberechtigte A-
Aktie (69.975.326 dividendenberechtigte Stückaktien) sowie von 1,20 € je 
dividendenberechtigte S-Aktie (2.704.500 dividendenberechtigte Stück-
aktien); damit werden auf alle A-Aktien insgesamt 38.486.429,30 € und 
auf alle S-Aktien insgesamt 3.245.400,00 €, mithin auf sämtliche Aktien 
insgesamt 41.731.829,30 € ausgeschüttet.

b)	 Einstellung in die Gewinnrücklagen: 0,00 €.

c) Vortrag des auf die A-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von 
114.975.818,44 € sowie des auf die S-Sparte entfallenden Restbetrags 
in Höhe von 8.995.897,98 € jeweils auf neue Rechnung.“

3)	B eschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
„Den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird 
Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“
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4)	B eschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
„Den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats 
wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“

5)	B eschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung 
der Mitglieder des Vorstands
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist ausführlich im 
Vergütungsbericht dargestellt. Dieser ist im Geschäftsbericht 2010 im 
Kapitel „Corporate Governance bei der HHLA“ veröffentlicht.
	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fas-
sen: „Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Hamburger 
Hafen und Logistik Aktiengesellschaft wird gebilligt.“

6)	B eschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses 
vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Die Ernst & Young GmbH, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum Abschlussprüfer des 
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 
2011 und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Abschlusses und 
des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 
2011 gewählt.“

7a)	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts
Die von der Hauptversammlung am 16. Juni 2010 beschlossene Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien läuft am 15. Dezember 2011 aus. Sie soll 
durch eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
A-Aktien ersetzt werden. Der Beschlussvorschlag regelt die Möglichkei-
ten der Gesellschaft zum Erwerb und der anschließenden Verwendung 
eigener A-Aktien.
	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen:

a)	 „Die Gesellschaft wird bis zum 15. Juni 2016 ermächtigt, eigene A-Aktien 
im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung auf A-Aktien entfallenden Teils des Grundkapitals der Gesellschaft 
zu erwerben. Die auf Grundlage dieser Ermächtigung erworbenen A-
Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz 
der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des auf A-Aktien entfallenden 
Teils des Grundkapitals der Gesellschaft betragen. Die Ermächtigung darf 
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nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder mehrmalig, 
in Verfolgung eines oder verschiedener Zwecke durch die Gesellschaft 
oder durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung 
von Dritten ausgeübt werden. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands 
über die Börse oder mittels eines an sämtliche A-Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines Kaufangebots erfolgen.

(1)	Erfolgt der Erwerb der A-Aktien über die Börse, so darf der von der 
Gesellschaft gezahlte Gegenwert je A-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den durchschnittlichen Börsenkurs der A-Aktien der Gesellschaft in der 
Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse an den dem Erwerb vorangehenden letz-
ten fünf Börsentagen um nicht mehr als 5 % über- oder unterschreiten.

(2)	Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle A-Aktionäre gerichteten öf-
fentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Ab-
gabe eines Kaufangebots, so ist dieser zulässig, wenn der gebotene 
Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je A-Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Börsenkurs der A-Aktien 
der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den der 
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Kaufangebots bzw. 
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots voran-
gehenden letzten fünf Börsentagen um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreitet. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufange-
bots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots 
erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das An-
gebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots ange-
passt werden. In diesem Fall wird auf den durchschnittlichen Börsenkurs 
der A-Aktien in der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) der letzten fünf Börsentage vor der Veröffentlichung 
einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Volumen des Angebots kann 
begrenzt werden. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet 
ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von 
mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen 
werden können, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Ein bevor-
rechtigter Erwerb geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück A-Aktien 
der Gesellschaft je Aktionär kann unter insoweit partiellem Ausschluss 
eines gegebenenfalls bestehenden Rechts der übrigen Aktionäre zur 
Andienung ihrer A-Aktien vorgesehen werden. Das Kaufangebot bzw. die 
öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots kann weitere  
Bedingungen vorsehen.
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b)	D er Vorstand wird ermächtigt, A-Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 
vorstehender Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, einschließlich der 
nachfolgend genannten, zu verwenden:

(1)	Die A-Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder 
durch Angebot an alle A-Aktionäre wieder veräußert werden, soweit diese 
A-Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien 
der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne 
der vorstehenden Regelung gilt der Durchschnittskurs der Aktienkurse 
der A-Aktien der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
während der der Veräußerung der eigenen Aktien vorangehenden letzten 
fünf Börsentage. In diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Ak-
tien zusammen mit neuen Aktien, die seit Wirksamwerden dieser Ermäch-
tigung unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
begeben worden sind, insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung vorhandenen, auf A-Aktien entfallenden Teils des 
Grundkapitals nicht überschreiten.

(2)	Die A-Aktien können gegen Sachleistung an Dritte veräußert werden, 
insbesondere im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen 
oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
Unternehmensteilen verwendet werden.

(3)	Die A-Aktien können zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflich-
ten von Inhabern bzw. Gläubigern aus von der Gesellschaft oder von 
Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen verwendet werden. 

(4)	Die A-Aktien können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der 
Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, zum 
Erwerb angeboten bzw. übertragen werden.

(5)	Die A-Aktien können ganz oder teilweise eingezogen werden, ohne 
dass es eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie 
können auch im vereinfachten Verfahren gemäß § 237 Abs. 3 – 5 AktG 
eingezogen werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehr-
fach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG, ist der Vorstand zur Anpassung 
der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.
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c)	D as Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft 
wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden 
Ermächtigungen in lit. b) Ziff. (1) bis (4) verwendet werden.

d)	D ie Ermächtigungen unter lit. b) Ziff. (1) bis (5) erfassen auch die Verwen-
dung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG 
erworben wurden.

e)	D ie Ermächtigungen unter lit. b) können einmal oder mehrmals, ganz 
oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. b) 
Ziff. (1) bis (4) können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf 
Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. Die von 
der Hauptversammlung am 16. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 7a) 
beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien erlischt mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung.“

7b)	Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu der Beschlussfassung über die 
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ge-
mäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts
Die von der Hauptversammlung am heutigen Tage beschlossene Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien in TOP 7a bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der A- und der S-Aktionäre durch 
einen Sonderbeschluss.
	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den A-Aktionären vor, folgenden 
Beschluss zu fassen: „Dem vorstehend unter TOP 7a gefassten Beschluss 
und insbesondere der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien wird zugestimmt.“

7c)	Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu der Beschlussfassung über 
die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts
Die von der Hauptversammlung am heutigen Tage beschlossene Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien in TOP 7a bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der A- und der S-Aktionäre durch 
einen Sonderbeschluss.
	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den S-Aktionären vor, folgenden 
Beschluss zu fassen: „Dem vorstehend unter TOP 7a gefassten Beschluss 
und insbesondere der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien wird zugestimmt.“

8)	 Ergänzungswahl eines Mitglieds der Anteilseignervertreter in den 
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung 



9Tagesordnung

i. V. m. § 96 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Mit-
bestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (MitbestG) aus zwölf Mitgliedern, 
von denen sechs Mitglieder gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von den 
Anteilseignern gewählt werden. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl 
der Anteilseignervertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.
	D as bisherige Aufsichtsratsmitglied Carsten Frigge hat sein Amt als 
Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum 5. August 2010 niedergelegt. Herr 
Frigge war ursprünglich von der Hauptversammlung am 4. Juni 2009 für die 
Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2011 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt worden. Die 
u.a. für Herrn Frigge gewählten Ersatzmitglieder Michael Pirschel, Stephan 
Möller-Horns und Michael Heinrich hatten bereits zuvor ihr jeweiliges Amt 
als Ersatzmitglied in Bezug auf Herrn Frigge niedergelegt. Für den aus dem 
Aufsichtsrat ausgeschiedenen Herrn Frigge hat das Amtsgericht Hamburg 
Herrn Peter Wenzel, zum damaligen Zeitpunkt Staatsrat der Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit der Freie und Hansestadt Hamburg, mit Wirkung ab 
dem 23. August 2010 bis spätestens zum Ablauf der nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. 
	D ies vorausgeschickt, schlägt der Aufsichtsrat (auf Vorschlag des 
Nominierungsausschusses) vor, zur Wahl eines Anteilseignervertreters 
in den Aufsichtsrat folgenden Beschluss zu fassen:

„a)	Als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat wird
Michael Pirschel 
Leitender Regierungsdirektor,
Abteilungsleiter in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
der Freie und Hansestadt Hamburg, Bispingen,

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, zum Mitglied des Auf-
sichtsrats gewählt.
	 Herr Pirschel ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen: 
	 HHLA Container Terminals GmbH, Hamburg;	
	 Fischmarkt Hamburg Altona GmbH, Hamburg;	
	 HHLA Rosshafen Terminal GmbH, Hamburg; 
	 ReGe Hamburg Projektrealisierungsgesellschaft mbH, Hamburg;
	 Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG, Hamburg.

b)	A ls Ersatzmitglieder für Herrn Pirschel werden
(1)	Dr. Alexandra Schubert, Leitende Regierungsdirektorin, Abteilungs-
leiterin in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freie 
und Hansestadt Hamburg, Hamburg und 
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(2) Christian Heine, Leitender Regierungsdirektor, Abteilungsleiter in der 
Finanzbehörde der Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg,
 
für die Dauer der Amtszeit von Herrn Pirschel gewählt, und zwar mit der 
Maßgabe, dass die erste der vorgenannten Personen zu (1) und (2) (in 
dieser Reihenfolge), die zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied des 
Aufsichtsrats ist, Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn Herr Pirschel 
vor Ablauf seiner Amtszeit das Amt niederlegt, abberufen wird oder aus 
einem sonstigen Grund ausscheidet, und dass die jeweilige Person ihre 
Stellung als Ersatzmitglied zurückerlangt, sobald die Hauptversammlung 
für das ausgeschiedene, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsrats-
mitglied eine Neuwahl vornimmt.
	D ie vorgenannten Personen sind jeweils Mitglied in den folgenden 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Frau Dr. Schubert:	
	 Süderelbe AG, Hamburg	

Herr Heine:	
	 Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH, Hamburg;
	 Stadtreinigung Hamburg AöR, Hamburg;
	 Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt AöR, Hamburg;
	 Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Hamburg;
	N ordwestdeutsche Klassenlotterie AöR, Hamburg.“

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit  § 186 
Abs. 3 und 4 AktG an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung 
Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht auf der Grund-
lage von § 71 Nr. 8 AktG vor, die Gesellschaft durch die Hauptversammlung 
für fünf Jahre und damit unter Ausschöpfung des gesetzlich zugelassenen 
Rahmens zum Erwerb eigener A-Aktien in Höhe von bis zu 10 % des derzei-
tigen auf die A-Aktien entfallenden Teils des Grundkapitals zu ermächtigen. 
Die Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag darüber hinaus berech-
tigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen A-Aktien teilweise unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern.  

Der Erwerb eigener A-Aktien kann nur über die Börse, mittels eines an 
alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots oder durch die öffentliche Auffor-
derung zur Abgabe eines solchen Angebots erfolgen. Sofern die Gesell-
schaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht, 
erhalten damit alle A-Aktionäre in gleicher Weise die Möglichkeit, Aktien 
an die Gesellschaft zu veräußern. Bei einem an alle Aktionäre gerichteten 
Kaufangebot oder der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
können die Aktionäre entscheiden, wie viele Aktien sie der Gesellschaft 
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anbieten möchten. Wird eine Preisspanne festgelegt, können sie darüber 
hinaus über den der Gesellschaft anzubietenden Erwerbspreis entscheiden. 
Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen An-
geboten nicht sämtliche angenommen werden können, muss die Annahme 
nach Quoten erfolgen. Jedoch besteht die Möglichkeit, eine bevorrechtigte 
Annahme kleiner Angebote oder kleiner Teile von Angeboten bis zu maximal 
100 Stück Aktien vorzusehen. Auf diese Weise sollen gebrochene Beträge 
bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände 
vermieden und damit die technische Abwicklung erleichtert werden. Der 
gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den durchschnittlichen Börsenkurs 
in der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den fünf Börsentagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. 
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr 
als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung 
eines Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
solchen Angebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, 
so kann das Angebot bzw. die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots angepasst werden und auf den durchschnittlichen Börsenkurs in 
der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den fünf Börsentagen vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung 
abgestellt werden. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

Die erworbenen eigenen A-Aktien dürfen mit Zustimmung des Aufsichts-
rats zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden.

Der Beschlussvorschlag enthält insoweit auch die Ermächtigung, die 
erworbenen eigenen A-Aktien außerhalb der Börse gegen Barleistung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Bör-
senpreis von A-Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung 
wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Be-
zugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässe-
rungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die 
Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen A-Aktien geschieht zeitnah vor der 
Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsen-
preis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbe-
dingungen möglichst niedrig bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird nicht mehr als 5 % 
des maßgeblichen Börsenpreises betragen. Die Ermächtigung gilt mit der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
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Satz 4 AktG veräußerten Aktien gemeinsam mit Aktien, die seit Wirksam-
werden der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre neu ausgegeben werden, insgesamt 10 % des 
auf die A-Aktien entfallenden Teils des Grundkapitals nicht überschreiten 
dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Diese Beschränkung liegt 
im Interesse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst aufrecht-
erhalten wollen. Den Aktionären bleibt zudem grundsätzlich die Möglichkeit, 
ihre Beteiligungsquote durch Kauf von A-Aktien der Gesellschaft über die 
Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung verhilft der Gesellschaft zu 
mehr Flexibilität, z.B. durch eine schnellere und kostengünstigere Platzierung 
der Aktien als bei einer Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre.

Die Veräußerung der eigenen A-Aktien kann auch gegen Sachleistung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Die Gesellschaft 
wird dadurch in die Lage versetzt, eigene A-Aktien unmittelbar oder mittelbar 
als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmenstei-
len oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen anbieten zu können. Bei derartigen nationalen und internationalen 
Transaktionen ist auch die Gegenleistung in Form von Aktien eine gängige 
Transaktionswährung. Die vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesell-
schaft den notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel 
sowohl national als auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. 
Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von dieser 
Ermächtigung Gebrauch macht, sobald sich Möglichkeiten zum Erwerb ei-
ner Beteiligung konkretisieren. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur 
dann ausschließen, wenn sich der Erwerb im Rahmen der jeweils geltenden 
Beteiligungsstrategie der Gesellschaft bewegt und wenn der Erwerb ge-
gen Hingabe von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse 
der Gesellschaft liegt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der 
Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes 
der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der HHLA A-Aktien 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei 
nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse 
nicht durch Schwankungen des Börsenpreises infrage zu stellen. 

Die A-Aktien können weiterhin zur Erfüllung von Umtauschrechten oder 
-pflichten von Inhabern bzw. Gläubigern aus von der Gesellschaft oder von 
Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen verwendet werden. Sofern und soweit die 
Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, erfolgt dies alterna-
tiv zu der Möglichkeit einer bedingten Kapitalerhöhung. Die Interessen der 
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Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. 
Die Nutzung eigener A-Aktien statt einer bedingten Kapitalerhöhung oder 
einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein. Die Ermächtigung dient 
daher der Erhöhung der Flexibilität.

Die erworbenen eigenen A-Aktien können darüber hinaus auch im Rah-
men von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen Mitarbeitern der Gesellschaft 
sowie des Konzerns mit einem angemessenen Abschlag gegenüber dem 
dann aktuellen Marktpreis zum Erwerb angeboten bzw. auf diese übertragen 
werden. Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind ein bewährtes Instrument, 
um u.a. die Beteiligung der Mitarbeiter an der zukünftigen Entwicklung der 
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft zu ermöglichen. Die Aus-
gabe von Belegschaftsaktien fördert die Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen und liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre. Die eigenen A-Aktien sollen daher auch zur Ausgabe der Mitar-
beiteraktien verwendet werden können. Hierzu muss das Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossen werden.

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hin-
sichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses oder 
eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermäch-
tigung umfasst vielmehr auch solche A-Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktG 
erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese 
eigenen Aktien in gleicher Weise wie die aufgrund dieses Ermächtigungs-
beschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 

Die aufgrund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses 
erworbenen eigenen A-Aktien können von der Gesellschaft ohne erneuten 
Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Dies führt grund-
sätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals. Entsprechend § 237 Abs. 3 
Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung 
ihrer voll eingezahlten Stückaktien jedoch auch beschließen, ohne dass 
damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich 
wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit 
Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einzie-
hung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automa-
tisch der rechnerische Anteil der übrigen A-Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 
ermächtigt werden, die erforderlich werdenden Änderungen der Satzung 
hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der A-
Stückaktien vorzunehmen.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung 
der Ermächtigung unterrichten.
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Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grund-
kapital der Gesellschaft 72.679.826,00 €, eingeteilt in 72.679.826 Stück
aktien, davon 69.975.326 A-Aktien und 2.704.500 S-Aktien. Jede Aktie ge-
währt eine Stimme. Die Gesamtzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen 
Aktien und Stimmrechte beträgt somit 72.679.826.

Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft die Aktionäre 
berechtigt, die sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens 
bis Donnerstag, 9. Juni 2011, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen 
ist, und für die die angemeldeten Aktien am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragen sind. Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen 
sind, können sich schriftlich (§ 126 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder in 
Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) in deutscher oder engli-
scher Sprache bei der Gesellschaft unter folgender Anschrift anmelden:

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Aktionärsservice
Postfach 1460
61365 Friedrichsdorf
Telefax: +49 69 2222 34286 (0,12 €/Min.)
E-Mail: hhla.hv@rsgmbh.com

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 2 AktG als Aktionär 
nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist.

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der am Tag der 
Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeb-
lich. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister finden vom 10. Juni 
2011 bis zum 16. Juni 2011 (Tag der Hauptversammlung) nicht statt. 

Die Aktien werden durch die Anmeldung und/oder den Umschreibestopp 
nicht gesperrt; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolg-
ter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Erwerber von Aktien, deren Umschrei-
bungsanträge nach dem 9. Juni 2011 bei der Gesellschaft eingehen, können 
allerdings Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien nicht ausüben, 
soweit sie sich nicht zur Ausübung von Stimmrechten oder sonstigen Teil-

Gesamtzahl der Aktien und 
Stimmrechte
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nahmerechten bevollmächtigen lassen. In diesen Fällen bleiben Teilnahme- 
und Stimmrechte bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister 
eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, 
die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, 
Umschreibungsanträge rechtzeitig zu stellen.

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie sonstige, Kreditinstitu-
ten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG 
gleichgestellte geschäftsmäßig handelnde Personen oder Vereinigungen 
dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, die ihnen nicht gehören, als deren 
Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Voll-
macht ausüben. Einzelheiten zu dieser Vollmacht finden sich in §135 AktG.

Nach Eingang der Anmeldung werden den zur Teilnahme berechtigten Akti-
onären oder Bevollmächtigten Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-
sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für die Anmeldung Sorge zu tragen.

Stimmabgabe durch Briefwahl
Im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionäre können ihre Stimme 
auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen per Briefwahl abgeben. 
Zur Stimmabgabe per Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
rechtzeitig angemeldet sind (Einzelheiten siehe oben unter „Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Stimmrecht“). Maßgeblich zur Stimmrechtsausübung 
im Wege der Briefwahl ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister  
verzeichnete Aktienbestand, der dem Bestand am Ende der Anmeldefrist 
entspricht, da Anträge zur Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit vom 
10. Juni 2011 bis einschließlich zum 16. Juni 2011 erst mit Wirkung zum 17. 
Juni bearbeitet und berücksichtigt werden.  

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schriftlich oder per 
E-Mail. Die Stimmabgabe per Briefwahl erfolgt entweder zeitgleich mit der 
Anmeldung auf dem im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung ver-
sendeten Formular oder auf der den Aktionären nach der fristgemäß er-
folgten Anmeldung postalisch zugestellten Eintritts- und HV-Karte. Zudem 
können die Aktionäre die im Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung 
verfügbaren Formulare verwenden. 

Durch Briefwahl abgegebene Stimmen müssen der Gesellschaft spätes-
tens bis zum Ablauf des 14. Juni 2011 unter folgender Adresse zugehen:

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Aktionärsservice
Postfach 1460
61365 Friedrichsdorf
Oder per Telefax an: +49 69 2222 34286 (0,12 €/Min.)
Oder per E-Mail an: hhla.hv@rsgmbh.com
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Auch nach der erfolgten Stimmabgabe per Briefwahl sind Sie weiterhin zur 
Teilnahme und Stimmrechtsausübung berechtigt. Die persönliche Teilnahme 
eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversamm-
lung gilt automatisch als Widerruf der zuvor abgegebenen Briefwahlstimmen. 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die-
sen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl 
bedienen.

Weitere Informationen zur Stimmabgabe per Briefwahl finden sich in den 
Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden, sowie auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter www.hhla.de/hauptversammlung.

Stimmrechtsvertretung
Im Aktienregister eingetragene Aktionäre, die keine Stimmabgabe durch 
Briefwahl ausüben und nicht persönlich an der Hauptversammlung teilneh-
men möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 
Aktionären, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform, soweit weder ein Kreditinstitut, ein ihm gemäß § 135 Abs. 10 AktG 
i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch 
eine Aktionärsvereinigung, noch eine andere in § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellte Person zur Stimmrechtsausübung bevollmächtigt wird.

Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das ihnen mit der Einladung 
übersandte Formular verwenden. Nach der Anmeldung können sie auch den 
Vollmachtsabschnitt auf der Rückseite der ihnen übersandten Eintritts- und HV-
Karte nutzen. Möglich ist zudem, dass rechtzeitig angemeldete Aktionäre eine 
gesonderte Vollmacht ausstellen; ein entsprechendes Vollmachtsformular ist im 
Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung zu finden. Der Nachweis ist bis 
zum Ablauf des 14. Juni 2011 an nachfolgende Anschrift zu übermitteln:

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Aktionärsservice
Postfach 1460
61365 Friedrichsdorf
Oder per Telefax an: +49 69 2222 34286 (0,12 €/Min.)
Oder per E-Mail an: hhla.hv@rsgmbh.com

Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von 
der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der 
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmacht und Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind in Textform unter Nutzung 
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der oben beschriebenen Möglichkeiten an die ebenfalls oben genannte An-
schrift zu richten.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft üben das Stimmrecht aus-
schließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. 
Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die 
Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der 
Stimme enthalten; dies gilt auch für in der Hauptversammlung gestellte An-
träge von Aktionären (z.B. Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Verfahrens-
anträge), die nicht zuvor angekündigt worden sind.

Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung angemeldet haben, können noch bis zum 14. Juni 2011, 24:00 Uhr, den 
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht erteilen. Später einge-
hende Vollmachten an Stimmrechtsvertreter können vor der Hauptversamm-
lung  nicht mehr berücksichtigt werden.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist für eine rechtzeitige Anmeldung 
durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten in der oben beschriebenen 
Form Sorge zu tragen. Aktionäre sind auch nach Erteilung einer Vollmacht an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft weiterhin zur Teilnahme und Stimm-
rechtsausübung berechtigt. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, 
so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von Voll-
machten finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt 
werden. Sie sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.hhla.de/hauptversammlung zugänglich gemacht.

Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2,  
§ 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG, Anfragen
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder einen antei-
ligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 € erreichen, können verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht wer-
den. Ein solches Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft 
unter nachfolgender Adresse

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Recht und Versicherungen
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
oder per Telefax an: +49 40 3088 3237
oder per E-Mail an: gegenantraege@hhla.de

zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 16. Mai 2011, 24:00 Uhr,  
zugehen. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
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schlussvorlage beiliegen. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 
Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 AktG und § 142 Abs. 2 Satz 2 und § 70 AktG verwiesen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und 
§ 127 AktG
Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. 
§126 AktG); dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG).

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des 
Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 – 3 AktG genannten Berechtigten unter 
den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 
spätestens bis zum 1. Juni 2011, 24:00 Uhr, einen Gegenantrag gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 
der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse über-
sandt hat. Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. 
Die Begründung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne 
vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir 
weisen darauf hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab fristge-
recht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung 
finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begrün-
det zu werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie 
den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen 
Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten 
(vgl. § 127 Satz 3 i. V. m. § 124 Abs. 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach 
§ 127 Satz 1 AktG i. V. m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren 
Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht 
werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen 
für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionä-
ren gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Recht und Versicherungen
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Oder per Telefax an: +49 40 3088 3237
Oder per E-Mail an: gegenantraege@hhla.de
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Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
(einschließlich des Namens des Aktionärs und – im Falle von Anträgen – 
der Begründung) werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse  
www.hhla.de/hauptversammlung zugänglich gemacht. Etwaige Stellung
nahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet
adresse zugänglich gemacht.

Weitere Erläuterungen zu Gegen- und Ergänzungsanträgen sowie Wahlvor-
schlägen finden sich auf der Internetseite www.hhla.de/hauptversammlung.

Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit 
die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-
ordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Auskunftsverlangen sind in 
der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache 
zu stellen.

Weitere Erläuterungen finden sich auf der Internetseite www.hhla.de/
hauptversammlung.

Anfragen zur Hauptversammlung
Anfragen zur Hauptversammlung sind ebenfalls an die vorstehende Adresse 
der Gesellschaft oder an hauptversammlung@hhla.de zu richten.

Aufzeichnung der Hauptversammlung
Die Rede des Vorstandsvorsitzenden wird in Bild und Ton von der Gesell-
schaft sowie gegebenenfalls den zugelassenen Vertretern der Presse auf-
gezeichnet. Sie wird dann nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung im 
Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung zur Verfügung stehen.
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Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Die Informationen nach § 124a AktG, insbesondere diese Einladung und die 
zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären, sowie 
weitere Informationen sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die 
Internetseite der Gesellschaft unter www.hhla.de/hauptversammlung abruf-
bar. Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden ab Einberufung der 
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 
ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift der 
Unterlagen zugesendet.

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der 
Hauptversammlung am 16. Juni 2011 zugänglich sein.

Hamburg, im Mai 2011

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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13.  Mai 2011
Zwischenbericht Januar  –  März 2011

16.  Juni 2011
Hauptversammlung

Congress Center Hamburg (Cch)

12.  August 2011
Zwischenbericht Januar  –  Juni 2011

 11.  November 2011
Zwischenbericht Januar  –  September 2011

FINANZKALENDER

Weitere Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung finden Sie im 
Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung.

Der Geschäftsbericht der HHLA steht im Internet unter www.hhla.de/ 
geschaeftsbericht zur Verfügung. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, ein 
gedrucktes Exemplar per E-Mail anzufordern.

Weitere Informationen:
Investor Relations
Telefon: + 49 40  3088  3100
E-Mail: investor-relations@hhla.de

Die HHLA im Internet: www.hhla.de

KONTAKT
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Anfahrt zum CCH

Bitte beachten Sie, dass Ihnen im Zusammenhang mit dem Besuch unserer 
Hauptversammlung anfallende Kosten nicht von der Gesellschaft erstattet 
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis!
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ANREISEDETAILS

Anreise mit der Bahn

Mit dem InterCity-Bahnhof Dammtor unmittelbar vor der Tür ist das CCH  
direkt an das Fernbahnnetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Vom Damm-
tor aus sind es lediglich zwei Minuten Fußweg bis zum CCH.

Anreise mit dem ÖPNV

Mit diesen Linien des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) gelangen Sie 
zum CCH:

Anreise mit dem Pkw

Mit dem Pkw erreichen Sie über folgende Autobahnen und Anschlussstellen 
das CCH:

A7 aus Richtung Norden: Anschlussstelle HH-Volkspark

A23 aus Richtung Nordwesten: Anschlussstelle HH-Volkspark

A24 / A1 aus Richtung Ost/Nordosten: Anschlussstelle HH-Horn

A250 / A255 aus Richtung Südosten: Neue Elbbrücken/HH-Centrum

A1 aus Richtung Südwesten:
über A7 Elbtunnel – Anschlussstelle 

HH-Volkspark

A7 aus Richtung Süden: Neue Elbbrücken/HH-Centrum

 

 

 

 

 

S-Bahn S11, S21, S31 bis Dammtor (2 Min. Fußweg zum CCH)

U-Bahn U1, U2 bis Stephansplatz (3 Min. Fußweg zum CCH) 

bis Messehallen (10 Min. Fußweg zum CCH)

Linienbusse 109, 112 bis Dammtor (2 Min. Fußweg zum CCH)  

bis Stephansplatz (3 Min. Fußweg zum CCH)

Metrobusse 5, 3 bis Dammtor (2 Min. Fußweg zum CCH)  

bis Feldstraße (12 Min. Fußweg zum CCH)

Schnellbusse 34, 35, 36 bis Dammtor (2 Min. Fußweg zum CCH)  

bis Hamburg Messe/Eingang Ost (3 Min. 

      Fußweg zum CCH)  

bis Stephansplatz (3 Min. Fußweg zum CCH)
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